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E-Mail 
Telefon (freiwillig)
Aktenzeichen: 303201.      .      -
wird von der Behörde ausgefüllt
Datum / Uhrzeit der Veranstaltung
 einmalige Veranstaltung 
 wiederkehrende Veranstaltung
Voraussichtliche Anzahl der Besucher 
Veranstaltungsort
Veranstaltungsart
Veranstaltungszweck
 kommerzieller Zweck  
 gemeinnütziger Zweck
 Eintritt frei  
 EUR  
  je Person
Objekt
 Gebäude  
 Zelt  
 Freilichtveranstaltung  
Größe des Raumes bzw. 
Toiletten vorhanden: 
 Ja    
 Nein
Parkmöglichkeiten vorhanden:
 Ja  
 Nein
Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung
 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 29 STVO
Stadt Wanzleben - Börde
Ordnungsamt
Markt 1 - 2
39164 Stadt Wanzleben - Börde
Name des Veranstalters
Anschrift (PLZ, Ort)
Anschrift (Straße, Hausnummer)
Verantwortliche Person während der Veranstaltung (Ansprechpartner vor Ort)
Beschallung
Beantragter Zeitraum:
bis
Sperrzeitverkürzung erforderlich:
 Nein  
 Ja
Verordnung über die Festsetzung der Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaft sowie für öffentliche Vergnügungsstätten v. 21.10.1991 zuletzt geändert durch § 1 Änderungs-VO vom 18.12.2001 (GVBl. LSA S. 589).
Nur ausfüllen, wenn eine Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund gemäß § 29 STVO durchgeführt werden soll. 
Zahl der voraussichtlichen Teilnehmer
Der Veranstalter erklärt hiermit, den Bund, das Land, den Landkreis, die Stadt Wanzleben - Börde und allen sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechtes von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schäden zu über-nehmen, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern der Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den benutzten Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.  
Unterschrift
Anzeige / Erlaubnis
Eingang der obigen Anzeige am:
Die Veranstaltung ist 
 erlaubnispflichtig 
 erlaubnisfrei.
Information an:
 SB Gewerbe
 SB Sondernutzungen
 SB verkehrsbeh. Anordnungen
 SB Feuerwehren
 SB Kultur
 MA Bereitschaftsdienst
 Polizei
 LK Börde, Jugendschutz
Die Erlaubnis 
 wird mit Verfügung vom 
 erteilt.
 wird mit Verfügung vom 
 versagt.
Datum
Unterschrift Sachbearbeiter
Hinweise
Gemäß § 10 der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Wanzleben - Börde hat die Anzeige einer Veranstaltung spätestens 1 Woche vor der geplanten Veranstaltung zu erfolgen. Dieses Formular dient dem Veranstalter als Hilfsmittel für die Anzeige. Die Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung kann auch formlos erfolgen. Dabei sind mindestens Angaben zum Veranstalter, Ort, Datum und Uhrzeit der Veranstaltung, Zahl der zuzulassenden Teilnehmer sowie Art der Veranstaltung anzugeben. 
Ist für die Ausübung der Veranstaltung eine andere behördliche Genehmigung bzw. Erlaubnis (z.B. GEMA, Abnahme fliegender Bauten durch das Bauordnungsamt) nach anderen Vorschriften oder eine privatrechtliche Zustimmung Dritter erforderlich, so haben Sie diese einzuholen.
Die Durchführung der Veranstaltung ist nur mit Zustimmung der Verfügungsberechtigten der Veranstaltungsflächen zulässig. Ist die Stadt Wanzleben - Börde der Eigentümer der Flächen, ist hierfür eine Erlaubnis bzw. eine Sondernutzungserlaubnis einzuholen.
Der Ausschank alkoholischer Getränke erfordert eine Gestattung nach dem Gaststättengesetz. Für den ambulanten Handel (Waren, Speisen, alkoholfreie Getränke) ist eine Reisegewerbekarte erforderlich. 
Sofern Sie beabsichtigen Werbeträger in den öffentlichen Verkehrsraum zu bringen, ist die Genehmigung der Stadt 
Wanzleben - Börde einzuholen.
Ein Feuerwerk der Klasse II (außer am 31.12. und 01.01.) muss bei der Stadt Wanzleben - Börde angemeldet bzw. angezeigt werden.
Für Fragen steht Ihnen das Ordnungsamt, Markt 1-2 in 39164 Stadt Wanzleben - Börde, Tel. 039209/ 447-0 zur Verfügung.
- Wird vom Ordnungsamt ausgefüllt -
Name des Veranstalters
_
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